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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Rechnungsprüfungsausschuss Röbel/Müritz 
(Vorberatung) 26.05.2025 N 

Stadtvertretung  Röbel/Müritz (Entscheidung) 03.06.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Gemäß § 60 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V beschließt die Stadtvertretung der Stadt 
Röbel/Müritz die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt 
Röbel/Müritz. Der Jahresüberschuss beträgt 738.629,40 €. 
 

Sachverhalt 
Gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V beschließt die Stadtvertretung über den 
Jahresabschluss und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters. Die Entlastung 
des Bürgermeisters bedarf eines gesonderten Beschlusses. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Röbel/Müritz hat den Jahresabschluss 2020 
gemäß § 3 a Kommunalprüfungsgesetz zu prüfen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat 
das Ergebnis der Prüfung in seinem Prüfungsbericht zusammengefasst und einen 
uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu 
keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie einer Feststellung durch 
die Stadtvertretung entgegenstehen könnten.  
 
Die Bilanzsumme beträgt am 31.12.2020     59.600.909,13 €. 
Der liquide Bestand beträgt am 31.12.2020       6.740.860,10 €. 
 
Ergebnishaushalt 
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt 97.056,02 €. Eine Entnahme 
aus der Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen in Höhe von 641.573,38 € verbessert 
das Jahresergebnis maßgeblich.  Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V besteht die 
Möglichkeit, trotz positivem Jahresergebnis und positivem Ergebnisvortrag, eine Entnahme 
maximal in Höhe der Nettoabschreibung vorzunehmen. Der Haushaltsausgleich im 
Ergebnishaushalt wurde unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren erreicht (§ 16 
Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V). 
 

Ergebnishaushalt Betrag 

1. Vorträge aus Vorjahren  
(Stand 31.12.2019) 
 

4.478.943,29 € 

2. Jahresergebnis 2020 lfd. Jahr 738.629,40 € 



3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 
31.12.2020   

5.217.572,69 € 

 
Finanzhaushalt 
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Jahres 2020 beträgt 670.037,00 €. 
Kredittilgungen wurden in Höhe von 232.338,96 € vorgenommen. Der Haushaltsausgleich im 
Finanzhaushalt wurde unter Berücksichtigung der positiven Vorträge aus Vorjahren erreicht. 
 
Finanzhaushalt   Betrag 

1. Laufende Ein- und Auszahlungen  
(Stand 31.12.2019) 

4.800.942,50 € 

2. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 
2020 
 

670.037,00 € 

3. Planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen 2020 -232.338,96 € 

4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt 
31.12.2020  5.238.640,54 € 

 
Der Beschluss über den Jahresabschluss 2020 ist der Kommunalaufsicht unverzüglich 
mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist darauf 
hinzuweisen, wann und wo über 10 Werktage die öffentliche Auslegung des 
Jahresabschlusses erfolgt. Zu den auszulegenden Unterlagen gehört auch der 
Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses. 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Finanzielle Auswirkungen   Nein X Ja 
      
Im Haushalt vorgesehen?  X Nein  Ja, Produktkonto …………………. 
 
 

                              ………………. 

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………        Überplanmäßige Ausgabe 
 
Aufwand/Auszahlung in €      …………………… 

  

     Außerplanmäßige Ausgabe 
 
Anlage/n 

1 E-Akte JA 2020 Röbel (öffentlich) 
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